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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri.

Band Í. X. XXXVIII. Ber»/ 31. Januar isvß. (il. Pluviôse VIII.Z

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 18. Januar.
(Fortsetzung.)

(Fortsetzung der Botschaft über die Amnestie.)

Wenn Straflosigkeit bei bürgerlichen Verbrechen
das Grab der gesellschaftlichen Ordnung, und Nach
ficht gegen einzelne, zum Verderben von allen wird,

wird auf einmal in eine neue Staatsfsrm gegossen.
md dieß unter Umständen, bei denen die größere
lnzahl mehr dem Gesetze der Nothwendigkeit zu fole

gen, als eine dargebotene Wohlfahrt anzunehmen,
oder ein selbst gefühltes Bedürfniß zu befriedigen
schien. Statt die Menge, die lediglich nach den
unmittelbaren.Wirkungen urtheilt, durch aussagende
und sinnliche Vortheile an die neue Ordnung binden
zu rönnen, nehmen vielmehr die öffentlichen Lasten
von Tage zu Tagt überHand, und kaum ist zur in-

so dörftn hingegen politische Vergehen unter gewissessnern Organisation der erste Grund gelegt, so erscheint
Umstanden, eine mildre Beurtheiltwg erfahren. Oftcher Ktieg mit seinem ganzen Gefolge von Uebeln an
liegt ihr Grund mehr in Irrthümern und Borurthei-!unsrer Grenze, um bald einen und zwar den größten
len, über welche die Gesetze vergebens ihre Gewalt
versuchen würden, als in'verkehrten und unsittlichen
Neigungen, und nicht selten erscheint ein politischer

Theil der Republik zum Schauplätze seiner Venvü?
stungen zu machen. Das anfängliche Waffenglük
der feindlichen Heere, nnd die dadurch allgemein er?

an
Verbrecher m seinen übrigen Verhältnissen ohne Vor? regte Erwartung, einer wiedermaligdn Abänderung
Wurf und Tadel; zdaher auch m der öffenrlichensinußte nothwendiger Weise, die Anhänglichkeit ai.
Meinung, die über den wahren Werth der Menschenjdie eingeführte Verfassung noch wankender machen,
und Dinge, immer noch am unbefangensten richtet,Much darf Euch, Bürger Gcsezgeberl der Vollzie-
derselbe niemals in dem nämlichen Grade entehrt hungs-Ausschuß nicht bergen, daß einige Verfügung
und gebrandmarkt ist, wie derjenige, der sich an der gen der höchsten Gewalten, die zu wenig auf den
individuellen Sicherheit des Bürgers vergreift. Auch
schon die größere Anzahl von Mitschuldigen, bei
Vergehen dieser Art beweist, daß sie im Allgemein
neu, keine so verdorbene Sinnesart, wie bürgerliche
Verbrechen voraussetzen. Diese Gründe, verbunden
mit denen, weiche die Klugheit tu, die Hand giebt,
haben von jeher die lczte und dauerhafteste Beilegung
von politischen Stürmen in einer mehr oder weniger
bedingten Verzeihung und Vergessenheit des Wergam
genen suchen gelehrt.

Nicht nur .sind die angeführten Rükstchten, auch
auf unsere Lage, auf die Erschütterung-m unserer po-
«tischen Ordnung, während den zwei ersten Revolm
tionS - Jahren, nnd auf die Ursachen derselben an-
wendbar, sondern sie gewinnen sogar noch an Ein-
druck, je genauer man diese lettern in dem G«".ge

Nationalcharakter und die Stimmung des Volks
berechnet waren, mit unter die veranlassenden Ursa?
chen der insurrektionellen Bewegungen zu zählen sind.

(Die Fortsetzung folgt.)

.scheu Verhältnisse lebte, und die Veränderungen diel Die Unabhängigkeit "des Bürgers im Staat fix
5MZP um dasselbe, vorgiengen, kaum bemerken ttwchtt^befthàkt durch die Unabhängigkeit seines Wàe?

Einige Bemerkungen »her die Abhängigkeit nnd
die Unabhängigkeit der Staaten von ein-
ander.

Staaten gegen Staaten verhalten sich im gross-,
sen Asssciationssysteme wie Bürger gegen Bürger in
e-nem freien Staat. Der Bürger heißt frei, nicht:
als könnte er thun, was er wollte— denn das kaum
er nicht — sondern weil er von eines andern Will-
kühe nicht abhängt. — In eben diesem Sinn heißt" w bezeichnet ein:

das feinen eigeL
befolgt.
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